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1. Rechtsgrundlagen
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vom 12.12.2013

Polizeigesetz (PoIG; LS 550.1)
Polizeiorganisationsgesetz (POG; LS 551.1)
Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG; LS 170.4)
Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0)
Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorie (VLK; SR
748.941)

2. Gegenstand der Dienstanweisung-

Diese Dienstanweisung regelt den Einsatzzweck des Multikopters der Stadtpolizei

Zürich sowie die Vorgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit dessen Einsatz.

3. Multikopter

3.1 Einsatzzweck

Der Einsatzzweck des Multikopters dient der Sachverhaltsfeststellung bzw. bild lichen

Festhaltung tatsächlicher Gegebenheiten, primär für Bedürfnisse des UTD/FOR und

bei Sonderlagen.

Es erfolgen keine Einsätze des Multikopters im Rahmen von Demonstrationen, Fes­

ten und Veranstaltungen. Ist der Einsatz für Bedürfnisse des UTD/FOR zeitgleich mit

einem solchen Anlass notwendig, ist der BT-Of darüber zu informieren.

3.2 Einsatzanordnung

Das Aufgebot erfolgt ausschliesslich durch die BT-Of oder das FÜhrungspikett über

die EZ an den UTD.

Bei Sonderlage.n wie Geiselnahme, Entführung etc. kann der Kommandant oder des­

sen Stellvertretung ebenfalls den Einsatz anordnen.
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3.3 Stationierung/Bedienung
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Der Multikopter wird beim UTD stationiert und darf nur durch C LI autorisierte und

speziell geschulte Personen des UTD mit einem persönlich zugeteilten, elektroni­

schen Schlüssel gestartet und bedient werden.

Die bedienende Person muss stets Sichtkontakt zum von ihr gelenkten Multikopter

halten (Art. 17 Abs. 1 VLK).

3.4 Datenaufnahme

Für die vorgegebenen Einsatzzwecke werden Fotos erstellt. Videoaufnahmen dienen

nur zur Positionierung des Multikopters für die Aufnahmen der Fotos und stehen nur

dem Piloten auf dem Monitor zur Verfügung. Eine Übermittlung in den Führungsraum

ist nicht zulässig, die Videoaufnahmen werden nicht gespeichert.

Diese Dienstanweisung tritt sofort in Kraft.

Der Kommandant

Oberst D. Blumer

Fachverantwortung: C LI
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